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Steuergestaltung bei privater Vermögensübertragung entfällt für Neuverträge ab 2008

Presseinformation

Der Bundesrat hat am 30.09. dem Jahressteuergesetz 2008 zugestimmt. Damit greifen etliche Änderungen, die mitunter Handlungsbedarf erfordern. So entfällt ab 2008 eine Steuergestaltung, die bei der vorweggenommenen Erbfolge gern in Anspruch genommen wurde. Darauf macht der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) aufmerksam. 

Bisher war es möglich, im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge Vermögen wie zum Beispiel Wohneigentum auf Kinder oder Enkelkinder gegen Zahlung einer Rente oder dauernden Last zu übertragen. Das hatte für die Erbenden einerseits den Vorteil, noch zu Lebzeiten der Eltern über das Vermögen zu verfügen und anderseits auch noch Steuern zu sparen. Denn diese Aufwendungen waren bisher als Sonderausgaben bei der Einkommensteuererklärung absetzbar, wenn aus dem übertragenen Vermögen Erträge erzielt wurden, etwa aus Vermietung, oder dieses von den Übernehmern selbst genutzt wurde. Die Übertragenden mussten in diesen Fällen die Rente oder dauernde Last zwar versteuern, was jedoch meist keine Relevanz hatte, da oft nur geringe zu versteuernde Einkünfte zu erklären waren.

Dieser legalen steuerlichen Gestaltung hat der Gesetzgeber nun einen Riegel vorgeschoben. Mit dem Jahressteuergesetz 2008 sind derartige Vermögensübertragungen grundsätzlich nur noch bei Betriebsvermögen möglich. Die Altregelung kann noch für Vermögensübertragungen genutzt werden, bei denen der Vertrag vor dem 1. Januar 2008 abgeschlossen ist. In diesen Fällen bleibt der Sonderausgabenabzug für die gesamte Laufzeit des Vertrages erhalten. Ursprünglich sollte der Steuervorteil nach einer fünfjährigen Übergangszeit auch für Altverträge entfallen. 

Weitere Informationen und Hilfe dazu erhalten Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitslose als Mitglied in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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